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Sicherungsverwahrung für gefährliche junge 
Kriminelle beschlossen  
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Berlin (dpa) - Gefährliche junge Schwerstkriminelle können künftig auch nach Verbüßung 
ihrer Haftstrafe weiter weggeschlossen werden. Mit der Mehrheit von Union und SPD 
verabschiedete der Bundestag am Freitag trotz erheblicher Bedenken von Richtern und 
Rechtswissenschaftlern eine nachträgliche Sicherungsverwahrung für jugendliche Straftäter. 
Die Opposition lehnte das Gesetz als zu weitgehenden Eingriff und wegen unsicherer 
Prognosen ab. 

Die Sicherungsverwahrung für Jugendliche (14 bis 18 Jahre) darf nur bei schwersten 
Verbrechen verhängt werden. Voraussetzung ist eine Jugendstrafe von mindestens sieben 
Jahren und eine durch zwei Gutachten belegte anhaltende Gefährlichkeit. Anders als im 
Erwachsenenstrafrecht ist für Jugendliche generell nur eine nachträgliche 
Sicherungsverwahrung am Ende des Strafvollzugs vorgesehen. Die Fortdauer muss jedes 
Jahr überprüft werden. Damit berücksichtigt das Gesetz, dass junge Menschen noch in der 
Entwicklung sind und eine Gefährlichkeitsprognose oft sehr schwierig ist. Das Gesetz setzt 
eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag von 2005 um. 

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) sagte, man habe sich die Entscheidung nicht 
leicht gemacht. Eine Sicherungsverwahrung bedeute einen schwerwiegenden 
Freiheitseingriff. Sie dürfe deshalb immer nur ultima ratio (letztes Mittel) sein. Andererseits 
müsse der Staat die Allgemeinheit vor schweren Straftätern schützen. Das Gesetz werde 
man nur bei ganz wenigen Tätern brauchen. 

Der FDP-Rechtspolitiker Jörg van Essen bezweifelte die Prognosesicherheit. In der fast 100-
jährigen Geschichte des Jugendstrafrechts sei die Sicherungsverwahrung nie ein Thema 
gewesen. Die Situation habe sich nicht geändert. Für den Links-Abgeordneten und 
ehemaligen Bundesrichter Wolfgang Neskovic werden die Gerichte vor eine fast nicht zu 
lösende Aufgabe gestellt: Aus wissenschaftlicher Sicht sei eine verlässliche Prognose kaum 
möglich. 

Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Jerzy Montag, forderte, die Auswirkungen der 
Sicherungsverwahrung umfassend zu untersuchen. 1995 seien 183 Täter in 
Sicherungsverwahrung gewesen, bis zum 30. November 2007 schon 424. «Die 
Sicherungsverwahrung läuft keinen guten Weg in Deutschland, sondern einen schlechten.» 

Die rechtspolitischen Sprecher von Union und SPD, Jürgen Gehb und Joachim Stünker, 
verteidigten den von der Koalition gefundenen Kompromiss. «Die Sicherheit der Bevölkerung 
zu gewährleisten, ist eine Aufgabe des Staates», sagte Gehb. Unter Sexualstraftätern gebe 
es Verurteilte, deren Rückfallrisiko kaum zu reduzieren sei. Wie Zypries räumte auch Stünker 
ein, dass es sich um eine nicht einfache Regelung gegangen sei.  
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